
nen So 1St Sanz deutlich, daß ihre Blüte CNS mit dem Laienaktivisten der Katholischen Aktion auch noch eiıne
Geıist der Katholischen Aktion zusammenhängt. Sie sind missı1onarıs  e Lai:entruppe uneingeschränkter Disponibi-nıcht ErSt durch die Katholische Aktion möglıch ZeWwOr- liıtät besitzen. eyer Zzıtlert in diesem Zusammen-
den ihre Oorm hat ıhre Wourzeln in der Französıs  en hang den iıtalienischen Franziskanergelehrten Gemelli,
Revolution und hat sıch seither erhalten, weil die säku- der selber mehrere Weltliche Institute (Mıssıonarınnenlarisierte un laisıerte Welt, die aus der Französıs  en VO Könıigtum Christi, Assısı OLD Missionare VOoOm KO-
Revolution hervorgegangen 1St, diese MHNMEUEG orm des oll- nıztum Christi un Priestermissionare VO Königtumkommenheitsstreben 1im Vereın MIt dem Apostolat drıin- Christi, Institute nach dıözesanem echt se1it SGgend notwendig machte. ber der Einfluß der Katholi- gründet hat „Do drängt siıch die Notwendigkeit ZOLL-schen Aktion als der Mobilisierung der Laıien ZUur Miıt- geweihter Seelen auf, die sıch dem Apostolat mIit der
wirkung Apostolat der Kirche auf das Selbstbewußt- lut un Hingabe der Ordensleute wıdmen un die 1n
se1in un: die Entwicklung der Weltlichen Institute 1St Gesellschaften zusammengeschlossen sınd, deren Miıtglıe-verkennbar. Hat auch eın Apostolat der Laıen als a aer die Freiheit behalten, sıch miıt der nötigen Schnellig-sache ımmer in der Kıiırche gegeben, hat doch ErSst die keit und Freiheit bewegen, die die nötıge Kenntnıis des
moderne Welr die Notwendigkeit offenbart, dieses Apo- heutigen Lebens besitzen und siıch 1n das moderne Leben
stolat organısıeren: diese Organıisatiıon 1St die Katho- einfügen, die verborgensten Winkel der modernen
lische Aktion, der apst 1uUs T Antrieb un Rıchtung Seele erreichen, der Ordensangehörige un Priester
vegeben hat AÄngesıchts der unerme(fßlichen Aufgaben des NUur noch durch das Gebet velangen.“ Diese absolute Dıis-
Apostolats 1n der heutigen Zeıit, das außer der Miıssıon ponıbilıtät für das Apostolat 1St die wichtigste Eigenschaft1m alten Sinne Ja auch die Wiedergewinnung der ENT- der Mitglieder der Weltlichen Institute für das Gesamt-
christlichten Schichten un die Wiedervereinigung der SC- leben der Kırche Sıe besitzen S1ie durch die Befolgung der

m  n tren Christen umfaßt, angesichts der weıten Kreıise, evangelıschen Räte, du die S1e VO  Z allen irdischen
denen, wıe die Kırche ohl weılß, der Aa1€e eher Sg Bındungen efreit werden. Gerade diese ıhre Freiheit 1St

Sans hat als der Priester, wurde aber immer deut- zugleich ihre Beglaubigung in dem Mılıeu, 1n dem s1e ihre
licher, w1e wichtıig für die Kırche 1n mußfste, außer den mi1ssionarıs.  e Tätigkeit ausüben.

Fragen des sozialen, wırtschafHichen und politischen Lebens
Die Kırchen un die Freiheit des Rundfunks Böhm, Köln, überein, dem die Aufgabe zugefallen war, 1ın

einem einleitenden Vortrag das „Recht der treien Gesell-
Das Direktorium der Katholischen Rundfunkarbeit 1n schaft Rundtunk“ theoretisch begründen.
Deutschland un die Evangelische Akademie für und-

Das echt der freien Gesellschaftfunk un Fernsehen haben in der Evangelischen Aka-
demie Loccum VO DE bhıs 29 September iıne SC- Er sing VO  5 der Nıchtidentität des Staates un der Ge-
meılınsame Tagung D re Freiheit des Rundtunks“ veran- sellscha f} AaUS: Der Staat 1St L1LUTr 1Nne der Ordnungen inner-
staltet. Sıe sollte Rechenschaft geben über die HNEUE Rechts- halb der Gesellschaft, wenngleıich die ranghöchste: se1ne
entwicklung, die durch die Rundfunk-Gesetze in ord- Aufgabe 1St C5S, zugleich die Einheit der Ordnungen her-
rhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Ham- zustellen, sowohl W as die Rechtsetzung W1€e die legitimeburg und durch den Versuch des Bundes, auf dem We  5 Ausübung VO'  a} Zwangsgewalt betrift. Neben un
VO  } Staatsverträgen einer einheitlichen Ordnung auf dem Staat aber o1bt ıne Fülle VO  w} gesellschaftlichenwiıchtigen Gebieten der Rundfunkarbeit kommen, e1In- Gebilden verschiedenen Ursprungs, die ıhr Bestehen ıcht
geleitet worden 1St (Vgl dazu Herder-Korrespondenz der Organısationsgewalt des Staates verdanken. Sie siınd
z 418 VO Menschen ohne Vermittlung des Staates freı gyeschaf-Vor einer kompetenten Hörerschaft, bestehend AUS rund ten worden, entweder nach ratiıonalem Entwurt oder

hundert führenden Rundfunkleuten, Jurısten, Politikern durch ungeplante exıstentielle Verwirklichung seiner DC-un: Journalisten, wurden inhaltsreiche Referate gvehalten, sellschaftlichen Daseinsanlage.die 1mM Folgenden NUur sSOWeIlt berücksichtigt werden kön- Da die letzte Quelle des Rechts die auctorıitas, die Ur-
NECI, als S1e unmittelbar auf die Hauptirage der Tagung: heberschaft, Ist, sınd diese Gliederungen rechtlich ZuUerst
w1e die Mitwirkung der freien Gesellschaftskräfte ihren Schöpfern un Miıtgliedern gemeınschaftlich -Rundfunk sichern SEl bezogen la Die bedeutungs- gehörig, also Träger eigener Rechte, wWwenn auch iın VeOeI-
schwere theologische Meditation des Qberl\&irchenrats Lic schiedenem Mailß Sıe haben VOr allem das echt treıer
Dr Joachım Beckmann: „Die Freiheit eıne orge der Entfaltung ihres Wesens un ihres Zweckes, un S1e be-
Kırche“, annn 1n diesen Rahmen nıcht, un der weit 4US- sıtzen nıcht als ıne Zuteilung des Staates, sondern als
blickende Vortrag Von Proft Dr Werner Schöllgen, Bonn, einen eigenständıgen Anspruch. Der Staat hat also nıcht
„Der christliche Beitrag ZUr Demokratie“, 1980858 Zu gC- die Kompetenz, die Tätigkeit un die Befugnisse dieser
ringsten Teıl einbezogen werden.- gesellschaftlichen Gebilde siıch ziehen. Er hat NUur dieOberkirchenrat Beckmann kam aut theologischem VWeg Gesamtordnung sıchern un 1mM Notfall ZAET. Herstel-
dem Schluß, die Christen müfßten heute SITENg darüber lung des Gemeinwohls ergänzend einzugreıfen; IStwachen, daß der Staat die ıhm SCEZOSCHNEN renzen be- gleich SsOuveran un subsidiär.
achte: das gesellschaftliche Leben se1 nıcht unter die Ver- Heute aber erleben WIr 1ne permanente Aggression des
fügungsgewalt, sondern iın den Schutz des Staates gestellt. Staates auf die freie Gesellschaft. Der Staat hat seinen
Mıt dieser These stimmten die Darlegungen VO  — Dr Anton ıhm zugewlesenen Wirkraum verlassen un strebt danach,
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alle ehemals frei gesellschaftlichen 'Tätigkeiten 1 VOr= leé;ien als ausschließliches Hoheitsrecht ın Anspruch. Der
staatlıchen: Schule un Erziehung, Kulturpflege, Carıtas, Rundfunkrat, der seinerse1its wıeder den Verwaltungsrat
sozıale Siıcherung. In diesem Zusammenhang musse auch wählt, wırd VO Landtag „nach den Grundsätzen des
die rechtliche Neuordnung des Rundfunkwesens beurteilt Verhältniswahlrechts“ gewählt. Das heıißt, daß die und-
werden. funkräte faktisch VO  } den Parteıen UsamM«eCNSZESETIZT Wer-
Der Rundfunk 1St eın heute nıcht mehr entbehrliches Kom- den Allein ıhrem Wıillen 1St überlassen, ob S1e
munıkationsmittel. Dem Bewulßfsitsein der Masse drohrt Vertreter der treıen Gesellschaft aut ıhr Proporz-Kontıin-
entschwıinden, W 4s 1m Rundfunk ıcht vorkommt und SCNL nehmen wollen. SO werden auch die Kırchen lediglich
VWorte kommt. Nun aber gehört zur. Entfaltung der (ze- Untermieter der politischen Parteien ohne jeterschutz.
meinschaften, sofern S1e kraft iıhrer Zweckbestimmung ıne Die Repräsentanten der treien Gesellschaft tauchen erst
unmittelbare Beziehung ZUB öftfentlichen Wesen haben, wıeder ım Zusammenhang miıt den Programmbeıiräten
auch die elementare Hınwendung eben dieser Oftent- auf, aber auch dort nıcht als geborene Mitglieder, sondern
iıchkeit 1mM Siıchdarstellen, Bekanntmachen, Aufklären, gewählt VO Rundfunkrat, der sıch allerdings die
Werben, Miıssıonieren, oder w1e ımmer. Die Vorenthal- Vorschläge der Körperschaften halten hat Zudem 1St
LunNg der Je ach der geschichtlichen Lage un dem Stand die Funktion des Programmbeirats lediglich eine be-
der Technik dazu ertorderlichen Miıttel ware Unterdrük- ratende, also 1m wesentlichen dekorativ.
kung, Verletzung VO  - Lebensrechten. Daher dart der Der Versuch, diesen Modus mit der These rechtterti-
freien Gesellschaft un iıhren Bıldungen auch der unregle- SCH, das Parlament se1 die uniıversale Repräsentanz der
mentierte, unzensierte, unmiıttelbare, also freie Zuzug Z anzen Gesellschaft, musse abgewehrt werden. Das Parla-
Rundfunk nıcht verSDEerITL werden. ment 1St nıcht das olk 1im Kleinen, sondern lediglich eın
Jede Art VO  — Monopolisierung des Rundfunks, se1l Staatsorgan miıt begrenzten Aufgaben. Es hat die Rechte
durch Verstaatlichung, sei durch irgendwelche Personen- der freien Gesellschaft schützen, dart Ss1e aber nıcht ab-

sorbieren. Eın solcher Parlaments-Protektionismus würdekreise, die siıch aktısch durch historische oder politische
Zutfälligkeit 1n Besitz der Verfügungsgewalt über die Sen- untehlbar.: zum Parlaments-Absolutismus, einer Spielart
der efinden, ISt daher indiskutabel. Auft der anderen Seıte des Totalitarısmus, tführen.
aber 1STt die völlige Freigabe der Errichtung VO  3 und- Regierung un Parteıen mussen ıhren Raum 1mM Rundfunk
funksendern n der bekannten technıschen Verhält- haben: „Entpolitisierung des Rundfunks“ 1St eın VCES
nısse (Wellenchaos) nıcht möglich. Daraus erg1ibt sich der nünftiges Zıel, da auch die 1mM CENZCICN Sınn politischen
Rundfunk muß als teils gemeinsame, teıls pariıtätische Anliegen des Gemeinwesens VO  3 dem wichtigsten Kom-
Aufgabe des anzch Gemeinwesens, der freijen Gesellschaft munikationsmittel, das WIr besitzen, nıcht 1gnoriert WEeILr-
wlıe, iın seiınem Bereich, des Staates bewältigt werden. den dürfen; mu{ vielmehr Zur Vorbereitung der poli-
GCemeimnsame Aufgabe, die auch ungeteilt un einheitlich tischen Entscheidungen durch freie Diskussion, einem
verwaltet werden mufß, 1St die Pflege, die Darstellung un Hauptprinzıp der freiheitlichen Demokratie, beitragen.
Erhaltung des allen gehörigen, unbezweiıtelten Besitzes Aus der Beteiligung der Parteien darf aber nıcht Hege-

Wahrheiten, Normen, VWerten, Kultur- un Lebens- monı1e werden. Das würde, auch WEeNnN die VO  e} den Par-
gutern. teien bestimmten Miıtglieder der Rundfunkgremien nıcht
Andererseits mu{ß der Rundfunk, WEeNn sıch nıcht ohne wollen, den Rundtunk miıt der eit parteiıförmig machen.
Berufung Zu Richter über Wahr un Falsch machen und Dıie Auseinandersetzungen, auch die weltanschaulichen,
nıcht selbst Kulturpartei werden will, auch das Faktum würden ımmer mehr un mehr dem Machtzweck der Par-

teıen, der sıch durchaus Jegitim 1St, untergeordnet under Gespaltenheit anerkennen. Er MmMu: daher in allem
weltanschaulich Wichtigen, das strıttig 1St, parıtätisch se1in. auf die Parteitormeln gebracht werden. Die Personal-
Was die für das öftentliche Wesen bedeutsamen Riıchtun- politik nach dem Proporz wüuürde bald Zwichtigsten An-

gelegenheit der Rundfunkpolitik werden: die Tendenz,SCHh un Gruppen iın diesem Bereich n haben, darf
durch keinen firemden Filter gehen, MU VO  $ diesen A4US dem Rundfunk ein Propaganda-Institut machen,
Gruppen selbst un: allein bestimmt werden, un S1e würde übermächtig und seine Kulturaufgabe vernachläs-

S1gt.mussen angemessene Gelegenheit Zur Stellungnahme -
halten. Irotz allen Schwierigkeiten, die darautf zurückgehen, daß
Die yesetzlıchen Regelungen 1in West- un ord- sich nach dem bereits vollzogenen Durchgang der Ge-
deutschland un teilweise auch die Entwürte der Staats- sellschaftsentwicklung durch den Nullpunkt der Vermas-
vertrage über Langwelle, Kurzwelle, Fernsehen werden SUNg un: der allgemeınen Desintegration noch keine
1n wichtigen Punkten diesen Grundsätzen nıcht gerecht. feste Ordnung der freien Gesellschaft gyebildet hat,

ISt. die kulturelle FEreiheit des Rundfunks 1LUFr wirksamIhre objektive Tendenz 1St die Parteusierung un Ver-
staatlichung des Rundfunks, die Ausdehnung der Wellen- sichern, Wenn die Kontrollgremien durch Delegation Se1-
hoheit ZUr allgemeınen Rundfunkhoheit. tens der tragenden Kriäfte der frejen Gesellschaft, un

Hınzutritt der Parteienvertreter, gebildet werden. DasDie einzige dem Eigenrecht der freien Gesellschaftskräfte
un dem Prinzıp ıhres freien Zugangs Z Rundfunk echt haben hiıer die Kıirchen, die das Inbild der
entsprechende Weise der Bıldung der maßgebenden Rund- uftfonome Bildungs- un: Ordnungsmächte 1n der Gesell-

schaft darstellen und deren Gleichbürtigkeit der Staatfunkgremien ware, dafß die wichtigsten Körperschaften
ihre Vertreter unmittelbar, ohne Zwischenschaltung des selbst durch Abschlufß VO  e} Verträgen anerkannt hat.
Staates, als veborene Mitglieder, orthin entsenden. Das Die Nichtberücksichtigung dieses Status durch die
Gesetz hätte lediglich testzustellen, bei WE dieses ele- Rundfunkgesetze und -vertrage stellt einen Rückschritt
gyationsrecht liegt, aber nıcht als Zuerkennung, sondern dar
als Anerkennung. Statt dessen aber nımmt das Parlament Proftf Dr Werner Schöllgen, onnn führte diese Dar-
1ın den Rundfunkgesetzen die Bildung dieser Kol- legungen weıter, indem die auch ın Loccum während
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der Diskussionen häufig gestellte rage beantwortete, W 4S politischen Staatsvolk un: dem christlichen Kirchenvolk“
denn die Kirche ıhrem Anspruch 1mM Rundfunkwesen rechtlich bedeutsam.
berechtige. „Der christliche Beitrag Z Demokratie“, w1e Die Sprecher der kırchlichen Rundfunkarbeit, vorab Dom-
der Tıtel seines Reterats lautete, begründet jenen An- präbendar Dr arl Becker un Pftarrer ar] August
spruch unwiderleglich, denn kann, S: Erhaltung einer Szegel für die Katholiken, Pfarrer Werner Hess un Hans-
£reiheitlichen Gesamtverfassung des Gemeıinwesens, nıcht Werner VO  3 Meyenn tür die Protestanten, ebenso die Ver-
entbehrt werden. Prot Schöllgen zeıgte, daß die Leitworte Ürlr jener Rundfunkräte, die noch nach dem Prinzıp der
Freiheıit, Gleichheit und Brüderlichkeit „Gegenideale“ be- Delegatıon durch treje Körperschaften gebildet sınd,
zeichnen, die ZUF eit der Großen Revolution ıne Ant- darunter Prot Dr Emıil Dovifat, Berlin, Prot Dr arl
WOFTrT auf die Herausforderung durch Grundmängel des Holzamer, Maıiınz, Dr Mantred Mäüller, Stuttgart, Pastor
herrschenden gesellschaftlichen Systems N. Auch das Wolfgang Wehowsky, Bremen, erganzten un: unterstutz-
Ideal der „Menschenwürde“, VO  e dem das Grundgesetz ten diese Gedanken: ihnen stand eıne ebenso geschlossene
ausgeht, 1St eın „Gegenideal‘ ‚, nämlıch 1m Hinblick aut die Front VO  $ Verteidigern der gesetzlichen Regelun-
Unmenschlichkeit, dıe sıch 1n der nationalsozialistischen SCNH yegenüber.
Diktatur ofienbarte. Wenn aber dıe gesellschaftlichen Ver- Dıiıe Gegenposıtionhältnısse, also die Realfaktoren, die neben den Ideal-
faktoren 1n der Geschichte wirken, sıch verändern un Die Meıinungen der SPD-Bundestagsabgeordneten Wıilly

FEıchler („Das Parlament als Repräsentant der Ofrtentliıch-WE die Erinnerung den gyeschichtlichen rsprung der
„Gegenideale“ schwindet, WEECNN sie also „soziologisch eIt 1mM Rundfunk“) un: Heınz ühn @ Der Rundfunk
situationslos“ werden, dann besteht die Gefahr, da{fß INa  ‚a un die Partejen“) wıchen voneinander 2Um ab Sıe stell-

ten das echt der freien Gesellschaft Rundfunk ZWAars1e bloß noch logısch, intellektualistisch interpretiert. In
diesem Augenblick aber LHCTECN Antinomien Tage Es ıcht eLtwa prinzıpiell 1n Abrede, glauben aber, daß mit
wird, beispielsweise, entdeckt, dafß Freiheit und Gleich- Hılte der Parlamente besten verwirklichen se1

denn die W.hl eiınes „Rundfunkparlaments“ unmıiıttelbarhe1it 1n der praktischen Verwirklichung einander wıder-
sprechen oder da{fß die Brüderlichkeit sich ın den Konkur- durch die Hörer se1 unmöglich und würde Ur ZBıldung
renzverhältnıssen der Wirtschafts-Freiheit ıcht rein realı- VO  3 Rundfunk-Parteien entweder nach dem Muster der
sıeren äßt politischen Partejen oder autf Grund VO  3 irgendwelchen
Aus dieser Sıtuation können 1Ur die cQdhristlichen Kirchen Sonderideen tühren (Eın derartiger Vorschlag 1St übri-
heraushelfen: LU S1e können diıe „Gegenideale“ au ihrer SCNS 1n OCCUM VO  S keiner Seıite vemacht worden.) Die

organısıerten Kriäfte der freien Gesellschaft 1aber seı1en,historischen Bedingtheıit lösen, S1€e verselbständigen un:
ıhnen eiınen u«cCNH, dauernden Sınn geben. Auft diese Weise Wenn 11a  m niäher zusehe, nıchts anderes als Interessenten-
ermöglıchen S1e dıe ethische Fundamentierung der Demo- verbände m1t partikulären Zwecken un: beschränktem

Horı1izont. Da S1Ee bei eiıner Bildung der Rundtunkräte oderkratıe un: somıt die Schaffung e1nes dritten Iypus VOIl

Demokratie Jjenseıts der naturalistisch-triebpsychologı1- anderer Aufsichtsgremien ıcht AIr un: sonders hetran-
schen Auffassung dieses Herrschaftsmodus in der Antike SCZOZCNH werden können, musse ine Auswahl eintreten,

die erst wieder VO  3 einem staatlichen rgan, vermutlıchun: jenseı1ts der rationalistischen Demokratie der Auft-
klärung (wır wıssen heute sehr SCHAU, dafß der Mensch dem Parlament auf dem Gesetzesweg, OTrSCHOMMMEN WT -

eın Vernunftwesen ISt). ber der Mensch annn siıch S1tt- den musse. Schon be] dieser Auswahl würden verdeckt
parteipolitische rwagungen mıitspielen, da der eıne Inter-ıche Freiheit erwerben, ın eiınem sehr mühsamen Prozelßs,

un NUur WE das 1in einem weıten Ausmaß gelingt, 1St essenverband dieser, der andere jener Parteı nahesteht,
wirkliche Demokratie möglıch. Das ethısche un: zugleich un da{fß die Reprasentanten der Körperschaften be1 ıhren

Entscheidungen in den Rundfunkgremien sıch ebenfallsdemokratische Ideal der Menschenwürde 1St 1m Christen-
iu begründet durch die Gottebenbildlichkeit, un die- weitgehend nach parteipolitischen Gesichtspunkten Orıen-
SCI1H Oberbegriff sind Gleichheit, Freiheit und Brüderlich- tıeren, erwelse die Erfahrung.
eıt zugeordnet; auch S1e mMI1t eıner christlıchen, CEVaAaNSC- Die Parteien aber se]en heute keine CENSC Interessen-
liıschen Sinngebung, die logısche Antınomien un Gefah- vertretungen mehr. Ihre „geistige Breite“ (Kühn) un: ıhr
au{  - WwI1ie Nıvellierung oder Anarchismus ausschliefßt. Anspruch auf Massengefolgschaft veranlassen S1€e schon 2AUS

Wenn also der Rundfunk 1n Mittel demokratischer Meyi- Nützlichkeitserwägungen vielseitiger Rücksichtnahme
nungsbildung un: der Festigung demokratischen Denkens Un Interessenausgleich. Daher sej]en S1C den Interessen-

verbänden überlegen, die eben LU Sonderinteressen VECI -seıin soll, darf autf den tre1 un unabhängıg yeleisteten
Beitrag der Kıirchen nıcht verzichten. Prof Dr Helmut tolgen. Überparteilichkeit des Rundfunks, tührte beson-
Rıdder, Frankfurt A M., erganzte das 1n eiınem wichtigen ders Wıilly Eichler. . aus, könne nıcht Ausschließung der

Parteıen un nıcht Entpolitisierung bedeuten; der und-Diskussionsbeitrag VO der staatsjuristischen Seite her Er
verwıes autf die neuestie Entfaltung des Staats-Kirchen- funk solle nıcht eın Programm der politischen Meınungs-
Rechts durch Vertragsschließungen. Die rechtsposit1vist1- losigkeıt realısıeren, sondern 1m Gegenteıl die politische

Auseinandersetzung, also gerade die Politisierung Öördern.cche Theorie, dafß auch die Kırchen 1m Staate nur- kraft
staatlicher Norm Rechtspersönlichkeit un: Rechtsbefug- Das schliefße aber iın einer Demokratie selbstverständlich
n1ısse hätten, se1l V1 factı aufgegeben. Sıe haben die Stel- die Berücksichtigung aller politischen Rıichtungen ein; der
Jung e1nNes gleichberechtigten Vertragspartners erlangt; s1e Monopolcharakter des Rundfunks habe Erziehungswert,
siınd eigenständıge Ordnungsmächte außerhalb des Staa- weıl die verschiedenen Gruppen nötıge, sıch gegenselt1g
LES, un: S1€e „leben heute eftektiv ıcht mehr AaUS dem nehmen, tolerieren und ach Gemeimnsamem

suchen.staatlichen Recht“ Daher nehmen SIE ıne besondete OS1-
t1on innerhalb der frejen Gesellschaft ein. Dafür se1l auch IDie Parlamente se1en, Eıchler, auf der Grundlage
die weitgehende „quantıtative Identität 7zwıschen dem eines umfassenden Grades VO Vertrauen gewählt. Es
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schließe die Überzeugung CIH; die Abgeordneten würden legzung ANZSEMESSCNCHN Sendezeit der Kırchen Ur
das Wohl der Allgemeinheit Auge haben Daher könne nter der nach Dufhues nıcht vertretbaren Voraussetzungdieses allgemeine Mandat des Vertrauens VO  3 den Parla- der Zuerkennung des Zyleichen Rechts andere Institutio-
menten auch aut die Regelung un Überwachung des HCM un Körperschaften. Intendanten un Programm-Rundfunks angewendet werden un WenNnn die Rundtunk- direktoren würden nämli:ch dadurch der Gestaltung
2te nach dem Verhältniswahlprinzip zusammenzestellt Programms AUS Gesamtschau verhindert un

würden, entspreche das eben der Grundentscheidung auf die Funktion Sendeleiters beschränkt Diese Me ı-
des Volkswillens be1 den Parlamentswahlen Staatssekretär Nung vertrat auch Heınz ühn SCMHGIN Referat die In=
arl Theodor Bleek om Bundesinnenministerium eint tendanten würden Zuteilungsbürokraten VO  3 estkon-
ebenfalls, INa  - könne das Parlament als Repräsentanz der UNgENTLEFTEN Redezeiten“) jedoch bezeichnete die Ver-
Rundfunkhörerschaft annehmen un: ıhm daher die Auf- (0)8! VO  e} Rechtsanwalrt Duthues, den Mangel Par-vzabe übertragen, die Repräsentanten der Rundfunk- lamentarischen Mehrheit betreffend als „Legende Im
Selbstverwaltung bestimmen, da die unmittelbare nordrhein westfälischen Landtag hätten CDU und Zen-
Hörerwahl HU  3 einmal nıcht möglıch sel1. trum das „ständische Prinzıp be] der Zusammensetzung
Der Anspruch der Kıirche auf Zugang ZU Rundfunk des Rundfunkrats MIL Mehrheit durchbringen können
wurde weder VO ühn noch VO  3 Eichler abgelehnt, ohl sSie haben aber nNnen solchen Vorschlag Sar nıcht yemacht
aber die Entsendung „geborener Vertreter“ der Kirche ı und den Beratungen des zuständigen Ausschusses habe
die Rundfunksremien Lasse Ina  S die Kırche Z über diese Fragen 11U!T A „übereinstimmende
Kühn, dann ame der Rattenschwanz „der an Grundauffassune? geherrscht!
Katalog anderer Institutionen un Ansprüche nach Das Staatssekretär Bleek zei°9tfe sıch vegenüber den Einwen-
Verlangen nach geborenen Vertretern bekunde mangeln- dungen un Vorschlägen VO  z} seiten der Vertreter der
des Selbstvertrauen; 11a  3 wolle CISCHNC Delegierte haben, zırchlichen Rundfunkarbeit un der Rechte der freien Ge-
weiıl iIna  ; daran zweıfle, ob INa  3 auf die der Politik sellschaft der Diskussion sehr aufgeschlossen Er hielt
tatıgen Christen genügend einwirken könne: in  - VeEI- die Verbesserung der Entwürfe durch Einführung
zıchte aber auf die srößeren Einwirkungsmöglichkeiten, Programmbeirats MIL wirklichen Befugnissen be] der Lang-
die INa  j gerade „VoN außen un unbelastet VO  3 NST1ITLU- welle un be1 der Kurzwelle (der Fernsehverband hat
tionellen Verpflichtungen Rundtunk cselhst hätte SO- keine CISCNC Programmproduktion) für zweckmäfß:;
ohl ühn WI1Ee Eıichler beteuerten, dafß heute keine diesen Programmbeirat könnten die Kirchen „geborene
Parteı mehr gebe, die sıch eisten könne, kirchliche An- Miıtglieder delegieren ingegen WAarTre nach SCHNETX AAa
sprüche eintach den Wınd schlagen fassung unrichtig, WenNnn die Vertreter des freien Raums
Rechtsanwalt Josef Dufhues, Bochum, Verwaltungs- (ein Ausdruck der fälschlich die Vorstellung aku-
ratsvorsiıtzender des Westdeutschen Rundfunks, erläuterte un ErZEeUgT während CS sich Wirklichkeit e Fülle
die Rundfunkgesetze ı ord- un: Westdeutsch- VO  . gyestaltenden Kräften handelt) CZWUNSCH N, den
land, Staatssekretär Bleek (Referatstitel: „Die Freiheit Verfassungsauftrag des Artikels des Grundgesetzes
des Rundfunks“) VOTr allem die Staatsvertragsentwürtfe unmittelbar übernehmen, nämlı:ch die Gewährleistung
über die Zusammenarbeit der Rundfunkanstalten, Lang- der „Freiheıit der Berichterstattung durch den Rundfunk“
welle, Kurzwelle un Fernsehen Rechtsanwalt Dufhues Wichtig Staatssekretär Bleeks Hınweise auf die
S1INS auf die grundsätzlichen Bedenken SECSCH die Proporz- SOgCENANNTEN „Kleinen Lızenzen die nach dem Entwurf
ahl des Rundfunkrats durch den Landtag nıcht C1in Die des allgemeinen Rundfunk Vertrags 171 Finvernehmen

Regelung habe eher „die Entwicklung Z und- VO  e Bund un Ländern un nach Anhörung der getroffe-
funk der Verbandsfunktionäre verhindert“ als die Getahr en Rundfunkanstalten besondere Interessenten Ver-

der Parteusierung heraufbeschworen Die Verbände un gveben werden können Darın lıegt 1Ne Möglichkeit ZUr

Vereinigungen der freien Gesellschaft hätten keine zesell- Durchbrechung des Proeramm Monopols, die auch für die
schaftsbildende raft ewahrt und Interessenver- qcQhristlichen Kiırchen Tages VO  en praktischer Bedeu-
bände geworden Überdies habe der Rundfunkrat tung werden könnte
wesentlichen die Aufgabe der Verwaltungskontrolle un
nıcht die der Beeinflussung des Programms daher habe Dıe entscheidenden Fragen
man es für richtig gehalten, ıh durch das Parlament wäh- Sowohl die Fragestellung der Reterate W1e die reiche ] )is-
len lassen: der Programmbeıirat aber werde ohnedies kussion, deren Einzelbeiträge hier ıcht namentlich g..
auf Grund VO Vorschlägen der Kırchen un Instiıtutionen würdigt werden können, SPITzZLE sich auf die rage der
jeschickt Die Abgeordneten fühlten sich höherem aße Motive für die gesetzliche un vertragliche Neuregelung
als Verbandsvertreter trei VO  3 der Bindung Interessen Niemand bestritt, dafß die Rundfunkanstalten H
und Gruppenziele un daher auch befähigt, Zer „ständısch beschickten Rundfunkräten gzutie Arbeit gele1-
Ce1gNeELE . Vertreter. für den Rundftfunkrat estimmen. stet haben un noch eisten daß also auch diese remıen
Schließlich dieÜberparteilichkeit, das echt auf freie selbst sıch bewährt haben un: bewähren Warum soll
Meinungsäußerung, un das Recht auf Selbstverwal- dann aber Stelle des Prinzıps der Delegierung durch
un  3  o ausdrücklich festgelegt, un: damıit SC1 jede Entwick- die Kirchen un durch die Institutionen der treien Gesell-
lung ZUStaatsrundfunk ausgeschlossen. DieAufsicht des schaft das Prinzıp der Wahl durch die Parlamente nach
Staates beschränke sich auf die Einhaltung der Gesetze.” den. Grundsätzen des Proporzes treten?
Die Kırchen könnten ZWAarkraft iıhrer Sendung un Auft- Diese entscheidende rage blieb unbeantwortet. Die Wort:-
gabe YTrwarten, den Aufsichtsgremien. der Rundtunk- redner der Neuregelung 1i1gnorıierten S1C, oder s1ie wichen
anstalten vertrefen SC ber für M gesetzliche. Re- autf die Darstellung VO  . normalen Arbeitsschwierigkeiten
gelung.dieses Anspruchs SC1 keine parlamentarische Mehr- der „ständischen Rundfunkräte Aaus, ohne auch NUur K
heit erreichen SCWESCH und für die gesetzliche est- eiNemM Punkt den Beweıs erbringen können, daß die
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Gremien gegen derartige Reibungen gefelit waren, siıchern. Er schlug VOT, dieses Mitsprad1eredit 1m Staats-
zumal noch hinreichende Erfahrung tehlt. Es bleibt also Kirchen-Vertrag oder Konkordat verankern.
eINZ1g und allein die Deutung, dafß die Neuregelung den Eın weıteres 5Symptom für die eigentlichen Absıchten der
Zweck hat, die acht der Parteıien un: damıt der Parla- Neuregelung 1St, daß deren Verfechter nıcht mude WUur-

ntfe un des Staates durch die Annexion eines den, die ‚angeblich eNOrTrMeEeEN Schwierigkeiten der und-
Gebietsteıls, der bisher ZU Tätıgkeitsraum der freien S2: funkrat-Bildung durch Delegatıon schildern - und diese
sellschaft gehörte, erweıtern. Dem fortschreitenden Methode für unzweckmäßig, Ja für undurchführbar er-

klären während s1e 1n bezug aut die ProgrammbeiräteEtatısmus 1St ıne LICUEC Aggression gelungen.
Häufig appellierten die Verteidiger der Parteiusierung des solche Bedenken nıcht erhoben. Es lıegt nahe, diese Dop-
Rundfunks das Vertrauen, das INa  } den Politikern un pelheit des Ma(fes darauf zurückzuführen, da{fß die und-

funkräte reale Befugnisse haben, nıcht jedoch die Pro-den VO  e ıhnen gewählten Rundfunkräten AaUusSs mensch-
lıchen rwagungen entgegenbringen musse, un S1e be- grammbeiräte. UÜberdies haben sich die behaupteten
klagten die Mißtrauens-Seuche, die das Klima des öftent- Schwierigkeiten be] allen Rundfunkanstalten als über-

windbar erwıesen; s1e jetzt MI1t einemmal]l überzubetonen,lichen Lebens vergifte. Sıe mufßten sıch SasSc lassen, da{fßs
unerlaubt ist, ıne Diskussion über die Zweckmäßigkeit 1St offenbar zweckgesteuert.

un die Naturrechtmäßigkeit VO  w Gesetzesbestimmungen Während die Rundfunk-Vorsitzenden sıch häufig ZU

Wort meldeten, hielten sıch die Intendanten in Loccum1NS Gefühlsmäßige abzubiegen; WEn das nstıtu-
tionelle gehe, se1 sachwidrıig, VO  ; Persönlichem S csehr zurück: NUr Eberhard Beckmann VO Hessischen
chen Außerdem se1 die Demokratie ıhrer Wesensstruktur Rundfunk wurde als Sprecher vorgeschickt. Was sagte,

deutete eiınen Wandel der Fronten an: während biısher dienach systematisches, institutionalisiertes Mißtrauen: S1e CGE=-

richte eın anzCeS Gefüge VO  e} gyegenseltigen Kontrollen. Vertreter der Kırche un der treıen Gesellschaft siıch ın
ıne weıtere Ausweichbewegung WAar die häufig wieder- eıner Art Forderungs- un: Kampfstellung den Intendan-

ten gegenüber befanden, mussen sS$1e sich Jjetzt geme1n-holte Bekundung, da{fß Ja die Ansprüche der Kirchen auf
Mitgestaltung des Rundtunks voll un: Sdalz anerkannt samer Abwehr der Partejen- un Staatsexpansıon UuSsSamı-

würden und da{fß ohnedies keine Parte]1 asCch könne, menfinden — obgleich aut der and lıegt, daß die „Un-
abhängigkeit des Rundfunks“ 1n den Vorstellungen derS1€e mıßachten. ber die rage blieb ungeklärt, afu

dann die Eingaben der kirchlichen Vertreter 1n Sachen der meılsten Intendanten Zanz anders aussieht als in dem Ent-
Rundfunkgesetze auch VO  e} Düsseldorf teıls überhaupt wurtf der iırchlichen Sprecher un der Reprasentanten der

treien Gesellschaft.nıcht, teils spat un dann ablehnend behandelt WL

den un aAIuU  9 w1e 1in der Diskussion festgestellt wurde, Die Tagung in Loccum konnte keine Einıgung bringen.
kirchliche Personalvorschläge für die Parlaments- Vielleicht ware das 1in eiınem Frühstadium der gegenwar-

tigen Entwicklung noch möglıch SCWESCH; heute aber 1Stwahlen des Rundfunkratsn tehlender Parteimitglied-
chaft brüsk abgelehnt worden sınd, Und VWerner T der Gedankenaustausch durch die politische Festlegung
jewskti, CDU (der sehr beredsam für das echt der Miıt- auf Seite der Parteıen un durch die vollzogene Tatsache

der Gesetze erschwert un ZUuU Teıl oawirkung der polıtıschen Parteiıen Rundfunk eintrat
un ıne interessante Typologie des Politikers 1m egen- standslos. TIrotzdem bestehen Aussıichten, dafß dort;
satz Z Rundfunkkommentator entwickelte, die WIr ıne solche Festlegung noch nıcht erfolgt ist, also 1n Hessen,
hier leider nıcht wiedergeben können), machte daraut aut- Baden-Württemberg, Bayern, und 1mM Sachgebiet der
merksam, daß nıcht recht verständlich SEl, afru INa planten Vertrage zwıschen dem Bund un den Ländern

bestehende Absıchten noch 1m Sınn einer besseren Berück-sıch weıgere, einen Anspruch, den INan überzeugend als
berechtigt erkläre, auch gesetzlich anzuerkennen und da- sicht1gung des echts der treien Gesellschaft Rundfunk
durch den Wechsel VO  } Mehrheiten einigermaßen modifiziert werden können.

Aktqelle Zeitschriftenschau
Theologie lehnen, doch icht die Hoffinung auf mehr Friede und Gerechtigkeit. Ja, da

iıhre Hoffnung aut das ewıge Le das Wirken der Lıiebe in diesem
gebunden 1St, können Ss1e nıchts erhoffen, wenn S1Ee sıch ıcht für eın besse-BEA, Augustinus, SJ Bulla „Ineffabilis Deus“ et Hermeneutica
165 en der Armen und Unterdrücktten eıinsetzen. In der heutigen Welt

Bıblica In Vırgo Immaculata, Ccta Congressus Mariologicı heißt das auch für gerechtere soziale Strukturen, Gerade weıl der Christ
Marianı Vol 111 (1955) IS die Sünde und Schwäche des Menschen kennt, ihn nıcht ın lindem Optimis-

INUS überschätzt, 1st alleiın fähig, auch den technischen Fortschritt ZU
Dieser hermeneutische Beitraz des römischen Alttestamentlers ZU' Mariolo- Guten lenken.
genkongreß klärt der Verwendung des Proto-Evangelıums für die Be-
gründung des Dogmas Immaculata Conceptio die Bedeutun der Väter-
tradıtıon bei der usle un der Heiligen Schrift und der ıhr ergeordneten F., La doctrine du restie d’Israel chez Ie DTO-
lebendigen Tradıtion c unfehlbaren Lehramts, ferner das Verhältnis des phete I saie. In Revue des sciences philosophiques eolo-
lıteralen ZU typologischem Schriftsinn tür die Marıologie, un: zeigt, daß Z1qUES Nr (Juli 361—386
die historisch-exegetische Arbeıt nırgends VO:! den Päpsten unterdrückt
WIr Diıese wertvolle exegetische Untersuchung ber die Verheißung eines durch

€ess1as herausgerufenen und mMit seinen Geistesgaben ausgestatteten
Jean. Espoirs humains et „Restes“ der wahrhaft und persönlich Gläubigen, die eın Gnadenakt Gottesperance chretienne. ZU' 'olk des Heıls konstituiert, klärt den Beitra des Propheten Isa1dsIn Etudes (November 145—155 ZUr Offenbarung 1mM Alten Testament, der ber dıe heren Propheten hin-

Dieser Vortrag, gehalten autf dem diesjähri Nn Florentiner „Kongreß tür 2u$ DU,
den Frieden un die christliche Kultur  «  s SLEC It gleichsam die Äntwort auf
die Ausführungen Pıepers dar (vgl.. Herder-Korrespondenz ds. hg., 46) ULLES, Avery R SJ Church Unity In Wörship Bd. 29
Nach Danıielou 1St das VWesen der Hoffnung eıne pOSit1Ve Ha LIun CN -er der eit. ıne solche 1St In der Antike, in den primitiven Re ıgıonen, Nr. Oktober 509—517.
1n Indıen unbekannt. Für s1ie alle esteht Weisheit darın, nıchts Wal- Der Sohn des „merikanischen Außenministers wählt für eiıne seiner EerSTLCHI
ven:. Die dagegen ZeIgt die elıt 1m Zeichen der Hoffnung un!: der Publikationen das Thema der christliıchen Einheit. Der historische UÜberblick
Verheißung. Diıese Hoffnung hat sıch heute säkularisiert. Die Christen er dıe Einheitskraft der Eucharistie und ihre Erscheinungsformen dient
mussen den mödernen Zukunftsglauben als ıdeologischen Optimismus ab- der Anregung der Intention der VWiıedervereinigung 1M eucharıistischen en

150


